
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/6/6 7Ob99/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1973

Norm

StV 1955 Art27 §2

11.StVDG §5 Abs2

Rechtssatz

Die österreichischen Rückstellungsgesetze beschränken den Anspruch des Erwerbers auf Rückersatz der dem

geschädigten Eigentümer wirklich zugekommenen Leistungen nicht auf den Fall der österreichischen

Staatsbürgerschaft des letzteren.

Entscheidungstexte

7 Ob 99/73

Entscheidungstext OGH 06.06.1973 7 Ob 99/73
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